
Norm und Praxis der Armenfürsorge in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Siegen:
Lehrstuhl für Mittlere und Neuere Geschichte (Prof. Dr. Ulf Dirlmeier) der Univer-
sität Siegen, 07.11.2002-08.11.2002.

Reviewed by Jens Aspelmeier

Published on H-Soz-u-Kult (February, 2003)

Norm und Praxis der Armenfürsorge in Spätmittelalter und Früher Neuzeit

â… und ist hinfurter fÃ¼r gut angesehen den haimi-
schen armen zu steurenâ Norm und Praxis der Armen-
fÃ¼rsorge in SpÃ¤tmittelalter und frÃ¼her Neuzeit am
7. und 8. November 2002 in Siegen.

Am 7. und 8. November 2002 fand am Lehrstuhl fÃ¼r
Mittlere und Neuere Geschichte (Prof. Dr. Ulf Dirlmei-
er) der UniversitÃ¤t Siegen eine Tagung zur Armen-
fÃ¼rsorge in SpÃ¤tmittelalter und frÃ¼her Neuzeit statt.
Zentrales Thema der Tagung bildete die Frage nach dem
VerhÃ¤ltnis von Norm und Praxis der ArmenfÃ¼rsorge
unter dem Eindruck zeitgenÃ¶ssischer Konzepte, breiten
sozioÃ¶konomischen VerÃ¤nderungen und gewandelter
(Moral-)Vorstellungen. Die Referenten berichteten von
neuen Ergebnissen universitÃ¤rer Forschungsschwer-
punkte sowie aus aktuellen Dissertations- und Habilita-
tionsarbeiten. In seinen einleitenden Bemerkungen um-
riÃ Bernd Fuhrmann (Siegen) den Rahmen der bisheri-
gen Forschungen zur ArmenfÃ¼rsorge, beleuchtete For-
schungsschwerpunkte und verwies auf Forschungsde-
siderate, wobei den MÃ¶glichkeiten der gegenseitigen
ErgÃ¤nzung von Makro- und Mikrohistorie mit ihren
teilweisen WidersprÃ¼chen vor dem Hintergrund der
zugrundeliegenden Meta-Theorie der âSozialdisziplinie-
rungâ bisher zuwenig Beachtung geschenkt wurden.

Die Reihe der FachvortrÃ¤ge aus den Forschungspro-
jekten wurde entsprechend dem Anspruch der Tagung,
sowohl die Normgebungsseite als auch die praktische
Umsetzung herauszuarbeiten, zunÃ¤chstmit einemBlick
auf erstere erÃ¶ffnet. Mit seinem Beitrag zu Rechtsleh-

re und Rechtsordnungen der frÃ¼hen Neuzeit legte der
Rechtshistoriker Alexander Wagner (Trier) die juristi-
sche Basis, auf der die Dynamik der Formierungsprozesse
und DiversitÃ¤t von Konzepten und Alltag der Armen-
fÃ¼rsorge in den folgenden Referaten anhand von âFall-
beispielenâ dargestellt werden konnte. Im Blickpunkt
stand die Entwicklung der Normgebung auf dem Gebiet
der ArmenfÃ¼rsorge und derenWechselwirkungmit der
theoretischen Durchdringung durch Theologen, Huma-
nisten und Juristen. Dabei wurde unter anderem anhand
der Beispiele territorialer Ordnungen und der Schriften
von Juan Luis Vives und Ahasver Fritsch, der juristischen
Legitimation von Normierungskompetenz sowie der Fi-
nanzierung von FÃ¼rsorgemaÃnahmen und schlieÃlich
der Herleitung des Bettelverbotes nachgegangen.

An die vorangehende Thematik unmittelbar an-
schlieÃend untersuchte Sebastian Schmidt in seinem
Vortrag: âGlaube und Armut. Zu konfessionsspezifischen
Unterschieden frÃ¼hneuzeitlicher ArmenfÃ¼rsorgeâ
den Fragenkomplex, welche Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede sich in einem direkten Vergleich der beiden
Reichsterritorien Kurtrier und Nassau-Dillenburg auf der
Verordnungsebene und in der Praxis erkennen lassen.
Schmidt fÃ¼hrte dabei aus, daÃ entgegen Ã¤lteren Vor-
stellungen zum FÃ¼rsorgewesen in katholischen Reichs-
territorien bereits zu einem sehr frÃ¼hen Zeitpunkt (in
Kurtrier mit der Armenverordnung von 1533) Bettelver-
bote erlassen und âfremdeâ und âstarkeâ Bettler von der
UnterstÃ¼tzung ausgeschlossen wurden. Allein der kur-
trierische Zusatz, daÃ die Gabe von Almosen der Tilgung
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der SÃ¼nden diene, unterschied die Verordnungen der
beiden Reichsterritorien. Bei der Umsetzung der Verord-
nungen konnte Schmidt an einigen ausgewÃ¤hlten Bei-
spielen belegen, daÃ weder in Kurtrier noch in Nassau-
Dillenburg von einer geregelten ArmenfÃ¼rsorge gere-
det werden kann. Die âstaatlicheâ FÃ¼rsorge war eher
symbolischer Natur und konnte die Armut kaum wirk-
sam bekÃ¤mpfen. Dies galt auch fÃ¼r die in beiden Ter-
ritorien im 18. Jahrhundert eingerichteten Spinn- und
ArbeitshÃ¤user. Die Veruntreuung und Zweckentfrem-
dung, zumindest aber die mangelhafte BuchfÃ¼hrung
und Abrechnung von Stiftungsgeldern war eher die Re-
gel als die Ausnahme. Ob man in den protestantischen
Reichsterritorien mit den zentral organisierten Armen-
kÃ¤sten ein effizienteres System der offenen Armen-
fÃ¼rsorge besaÃ als die katholischen Territorien mit
der Vielzahl unterschiedlicher FÃ¼rsorgeeinrichtungen,
bleibt fÃ¼r Schmidt jedoch noch ein Forschungsdeside-
rat.

In ihrem Vortrag âZwischen theologischen Konzep-
ten, obrigkeitlichen Normsetzungen und stÃ¤dtischem
Alltag: Johannes Geiler von Kaysersberg und das Strass-
burger FÃ¼rsorgewesenâ stellte Rita Voltmer (Trier) her-
aus, daÃ Armut, Almosen und Bettelei zu jenenThemen-
komplexen gehÃ¶rten, die der MÃ¼nsterprediger am
hÃ¤ufigsten ansprach und die auf der seit Thomas von
Aquin entwickelten scholastischen Almosenlehre fuÃ-
ten. Immer wieder setzte sich Geiler in Predigten, per-
sÃ¶nlichen GesprÃ¤chen, Briefen, Gutachten und Gra-
vaminamit der StraÃburger Bettel- und FÃ¼rsorgepraxis
auseinander, forderte vom Rat durchgreifende Reformen
und machte weitreichende VerbesserungsvorschlÃ¤ge.
Zusammenfassend war Geiler der Ansicht, daÃ der Rat
zwar nur einen auf die Laien begrenzten Herrschafts-
anspruch habe, seine FÃ¼rsorgepflicht aber fÃ¼r alle
Menschen innerhalb der Stadtmauer zu gelten habe, un-
abhÃ¤ngig von der Dauer ihres Aufenthaltes und ihres
Standes. Teilerfolge waren Geiler beschieden. So wurden
auf seine Initiativen hin 1503 ein festes Syphiliterhos-
piz in StraÃburg eingerichtet, ein Jahr spÃ¤ter die Ver-
waltung des GroÃen Hospitals verbessert und 1506 ei-
ne erneute Modifizierung der Bettlerordnung mit einer
grÃ¼ndlichen ÃberprÃ¼fung aller BedÃ¼rftigen vorge-
nommen. Doch scheint der Rat angesichts akuter Krisen-
zeiten und beunruhigt durch Geilers Ã¶ffentliche Aus-
fÃ¤lle eher ad hoc reagiert zu haben. Trotz fester Ka-
tegorien von BedÃ¼rftigkeit, trotz BettlerzÃ¤hlungen
und Verordnungen entwickelte der StraÃburger Magis-
trat kein lÃ¤ngerfristiges Programm, um die Instrumen-
te der FÃ¼rsorge aufeinanderabzustimmen und die Bett-

lerfrage in den Griff zu bekommen. Der streitbare Pa-
ter Pauperum Johannes Geiler von Kaysersberg zeigte in
der Auseinandersetzung mit der stÃ¤dtischen Obrigkeit
wenig pragmatisches VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die Politik der
Ratsherren und resignierte am Ende seines Lebens ange-
sichts der Ergebnisse der stÃ¤dtischen Armutspolitik.

Im Mittelpunkt der Betrachtung von Meike Hen-
sel (Mainz) stand der âFÃ¼rsorgeauftrag und die
FÃ¼rsorgepolitik im Spannungsfeld zwischen Stifterwil-
len, kommunalen Interessen und AlltagsrealitÃ¤t am
Beispiel des St. Nikolaus-Hospitals zu Kuesâ. Zu Beginn
skizzierte Hensel die besondere Verfassung und Struktur
der Anstalt, die Nikolaus von Kues selbst 1458 erlieÃ. Die
nicht zuletzt durch die Person von Kues erreichte weit-
reichende UnabhÃ¤ngigkeit des Hospitals von Stadther-
ren und Territorialherren, die in der besonderen Stellung
des Hospitalrektors und der erlangten Exemtion aus dem
DiÃ¶zesan- und Pfarrverband greifbar wird, sollte nach
dem Tod Nikolaus von Kues immer wieder gefÃ¤hrdet
werden. Das wirtschaftlich potente Hospital sah sich den
wiederholten Versuchen einer territorialpolitschen Ver-
einnahmung durch den Erzbischof von Trier ausgesetzt.
Im Verlauf de 16. Jahrhunderts gelang es dem Erzbischof,
aber auch den SchÃ¶ffen der Stadt, die ursprÃ¼nglichen
Bestimmungen des Stifters in ihrem Sinne zu instru-
mentalisieren. Dabei konnten sie auf ein mit weitrei-
chenden Kompetenzen ausgestattetem Visitatorengremi-
um zurÃ¼ckgreifen. Dieser Eingriff in den Stifterwillen
sollte auch fÃ¼r die innere Verfassung und den Alltag
im Spital nicht ohne Folgen bleiben. Das Hospital ent-
wickelte sich zu einer bÃ¼rgerlichen PfrÃ¼ndneranstalt
mit ausgeprÃ¤gter Landwirtschaft, hier vor allem Wein-
bau. Erst in der zweiten HÃ¤lfte des 17. Jahrhunderts er-
folgte unter dem Eindruckwirtschaftlicher Schwierigkei-
ten eine RÃ¼ckbesinnung auf den FÃ¼rsorgeauftrag und
Restituierung nach dem Stifterwillen Nikolaus von Kues.

Ausgehend von den konstitutiven Merkmalen des
Normbegriffs untersuchte Fritz Dross (DÃ¼sseldorf)
anhand âvon neuen Konzepten, angestrengter Be-
mÃ¼hungen zweier MedizinalrÃ¤te zur GrÃ¼ndung ei-
nes Krankenhausesâ die normale Praxis der Armenpfle-
ge im ausgehenden 18. Jahrhundert. Der zeitlich spÃ¤ter
angesetzte Rahmen dieser Untersuchung bot der Ta-
gung die MÃ¶glichkeit, den Bruch innerhalb der For-
schung zwischen der frÃ¼hen Neuzeit und dem 19.
und 20. Jahrhundert zu Ã¼berwinden und eine verglei-
chende Perspektive im Hinblick auf KontinuitÃ¤tslinien
oder divergierenden Entwicklungen innerhalb der Ar-
menfÃ¼rsorge zu berÃ¼cksichtigen.

In seiner Darstellung gelang es Dross den Begriff
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und die Praxis des MedikalisierungsprozeÃ analytisch
nÃ¤her zu bestimmen, um im folgenden die politische
Praxis des ausgehenden 18. Jahrhunderts am Beispiel der
versuchten KrankenhausgrÃ¼nden in den Mittelpunkt
der Betrachtung zu stellen. Die Initiative ging in beiden
FÃ¤llen von zwei MedizinalrÃ¤ten aus, deren Positionen
als paradigmatisch fÃ¼r die unterschiedlichen Ansich-
ten innerhalb des aufgeklÃ¤rerisch-philanthropischen
Armutsdiskurses genannt werden kÃ¶nnen. Der ei-
ne, ein aufgeklÃ¤rter Arzt und ambitionierter Medizi-
nalratsdirektor, versuchte dabei, seine guten Kontakte
zum landesherrlichen Hof bei der Verwirklichung seiner
PlÃ¤ne einer KrankenhausgrÃ¼ndung zu nutzen. Der
andere, ein nicht weniger aufgeklÃ¤rter Arzt und po-
litisch aktiver â âmÃ¼ndigerâ- BÃ¼rger bediente sich
bei der Durchsetzung seiner Vorstellungen zahlreicher
Sendschreiben und Zeitungsannoncen. Trotz aller Be-
mÃ¼hungen scheiterten beide mit ihren Ã¼berzogenen
Idealvorstellungen an der politischen RealitÃ¤t und den
lokalen Gegebenheiten vor Ort. Die Tatsache, dass hier
die Normsetzung in der Praxis bei weitem verfehlt wurde,
veranlasste Dross zu weiterfÃ¼hrenden theoretischen
Ãberlegungen. Da Normbegriffe auf allen Ebenen kon-
fliktgeladen seien, d.h. grundsÃ¤tzlich nicht der Pra-
xis entsprÃ¤chen, plÃ¤dierte Dross dafÃ¼r, anstatt im-
mer wieder die SelbstverstÃ¤ndlichkeit des Auseinan-
dergehens von Norm und Praxis herauszuarbeiten, sich
stÃ¤rker mit der Darstellung der ânormalen Praxisâ zu
beschÃ¤ftigen.

In seinem Vortrag zu âNormbruch und Funk-
tionswandel. Aspekte des PfrundmiÃbrauchs in
mittelalterlich-frÃ¼hneuzeitlichen HospitÃ¤lern und
Leprosorienâ untersuchte Kay Peter Jankrift (Stuttgart)
den ambivalenten Kreis von MiÃbrÃ¤uchen in der an-
staltlichen FÃ¼rsorge. Es lieÃen sich dabei vier Haupt-
gruppen unterscheiden: 1.) die Simulanten, 2.) die sog.
âstarken Bettlerâ, 3.) die PfrÃ¼ndner und 4.) die ver-
mÃ¶genden Ã¤lteren Insassen. Nach diesem ersten
strukturellen Zugriff und einer BegriffsklÃ¤rung skiz-
zierte Jankrift anhand von Beispielen die Vielfalt der For-
men desMiÃbrauchs und die Strategien der Akteure. Der
Zweck im Falle der Simulanten war immer der gleiche:
die Aufnahme ins Spital zu erreichen, um so in den Gen-
uÃ der Versorgungsleistungen zu kommen. Die Gruppe
der âstarken Bettlerâ unterschied sich insofern von den
drei anderen, als sie keinen normativen Anspruch auf
eine Aufnahme in ein Hospital geltend machen konnte.
Jankrift unterstrich, daÃ die NormbrÃ¼che sehr wohl
registriert wurden und eine breite Skala von GegenmaÃ-
nahmen hervorriefen. Dies gilt nicht zuletzt fÃ¼r den

Sonderfall der LeprosenhÃ¤user. Die Spezialisierung der
Anstalten fÃ¼hrte zu einer ebenso professionalisierten
Aufnahmepraxis in eigens dafÃ¼r anerkannten Lepra-
zentren, die im Falle eines MiÃbrauchsverdachts zu Rate
gezogen wurden. Gleichwohl gab es auch immer wieder
Versuche den weitgefÃ¤chtern ProzeÃ der Lepraschau
zu unterlaufen. AbschlieÃend stellte Jankrift fest, daÃ je-
doch der in der frÃ¼hen Neuzeit festzustellende Funkti-
onswandel der SpitÃ¤ler nicht durch BetrÃ¼ger, sondern
allein durch die EinfluÃnahme der reichen PfrÃ¼ndner
zu erklÃ¤ren ist.

Auf welcher wirtschaftlichen Basis landstÃ¤dtische
HospitÃ¤ler in Klein- und MittelstÃ¤dten in der Lage
waren, den normativen Anspruch auf Versorgung der
Armen, Alten, Waisen und Kranken zu Ã¼bernehmen,
legte Jens Aspelmeier (Siegen) in seinem Vortrag â…das
beim haus nutz und kein unnutz geschehe. Norm und
Praxis der WirtschaftsfÃ¼hrung in klein- und mit-
telstÃ¤dtischen HospitÃ¤lern am Beispiel von Siegen
und Meersburgâ dar. Der normative Anspruch an Hos-
pitÃ¤ler â âder nutzâ - ist dabei in den Hospitalordun-
gen und Almosenordnungen sowie weiteren Instruk-
tionen seitens der Ratsherrn oder Landesherrn fÃ¼r
beide Anstalten in SpÃ¤tmittelalter und frÃ¼her Neu-
zeit vergleichsweise gut dokumentiert. Bei der Betrach-
tung der Praxis vor Ort anhand der beiden Fallbeispie-
le bÃ¼rgerlicher SpitÃ¤ler in Siegen und in Meersburg
(am Bodensee) konnten einige der Strategien und Pro-
zesse innerhalb der WirtschaftsfÃ¼hrung dieser Insti-
tutionen an Hand von drei zentralen Funktionen â der
als landwirtschaftlicher GroÃbetrieb, der als Kreditinsti-
tut sowie der als FÃ¼rsorgeanstalt â mittels der Rech-
nungsÃ¼berlieferung nicht nur quantitativ grob skiz-
ziert, sondern hinsichtlich der Ertragssituation im land-
wirtschaftlichen Bereich, der KapitalgeschÃ¤fte, der Be-
schÃ¤ftigungspolitik, der Versorgungsleistungen fÃ¼r
die Insassen und der finanziellen MÃ¶glichkeiten qua-
litativ bewertet werden. Bei dem sich daraus ergebenden
Bild drÃ¤ngt sich die Frage auf, ob SpitÃ¤ler primÃ¤r
Ã¼berhaupt der ArmenfÃ¼rsorge dienten.

Zumindest fÃ¼r Siegen und Meersburg lÃ¤Ãt sich
die Frage mit âneinâ beantworten. Sicherlich war in bei-
den Anstalten die Versorgung der BedÃ¼rftigen eine
zentrale Funktion, aber eben nicht die einzige und so-
wohl quantitativ als auch qualitativ bei weitem nicht die
bedeutendste. Die wirtschaftlichen BetÃ¤tigungen der
HÃ¤user â in Siegen verstÃ¤rkt die KapitalgeschÃ¤fte,
im Falle Meersburgs der hochprofitable Weinbau - domi-
nierten die WirtschaftsfÃ¼hrung. Vielmehr wird einmal
mehr deutlich, daÃ bei genauerer Betrachtung der Wirt-
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schaftsfÃ¼hrung der Anstalten der Versorgungsauftrag
in ganz unterschiedlicher Weise interpretiert und ausge-
fÃ¼llt wurde. Entscheidend waren dabei eben weit mehr
die jeweiligen finanziellen HandlungsspielrÃ¤ume und
Strukturen vor Ort als obrigkeitliche Konzepte zur Ar-
menfÃ¼rsorge, wie sie auf der Verordnungsebene greif-
bar sind. Versteht man allerdings angesichts der se-
kundÃ¤ren Armut weiter Teile der StadtbevÃ¶lkerung
die AktivitÃ¤ten der HospitÃ¤ler als temporÃ¤rer Ar-
beitgeber und stÃ¤dtische Kreditanstalt, dann erschei-
nen die SpitÃ¤ler als das zentrale Steuerungsinstrument
stÃ¤dtischer und landesherrlicher ArmenfÃ¼rsorge vor
allem in den kleinen und mittleren LandstÃ¤dten.

Martin Uhrmacher (Trier) referierte zum Thema:
âZu gutem Frieden und Eintracht strebendâ â Norm
und Praxis in rheinischen Leprosorien im Spiegel ih-
rer Statuten.â In einem ersten Teil skizzierte er die
Ausbildung und Entwicklung eines speziellen Leprosen-
rechts im kirchlichen und weltlichen Bereich: von den
Ã¤ltesten normativen Zeugnissen im alten Testament
Ã¼ber frÃ¼hmittelalterliche Synoden und Konzilien so-
wie den langobardischen Edictus Rothari von 643 bis zum
Sachsenspiegel und den BeschlÃ¼ssen des dritten Later-
ankonzils von 1179, in dem den Leprakranken eigene Kir-
chen, FriedhÃ¶fe und Preister zugestanden wurden.

Vor dem Hintergrund dieses allgemeinen Leprosen-
rechts stellte er im folgenden drei Statuten von Trierer
LeprosenhÃ¤usern aus der Mitte des 15. Jahrhunderts
vor. Dabei ging er der Frage nach, ob die einzelnen Para-
graphen Aspekte des allgemeinen Leprosenrechts wider-
spiegeln, oder ob die jeweilige Norm als Reaktion auf Pro-
bleme, die sich aus der Praxis des Zusammenlebens im
Leprosorium ergeben hatten, gedeutet werden kÃ¶nnen.

Es zeigte sich, daÃ die Statuten keine grundlegende
Ordnung der LebensumstÃ¤nde in den Trierer Leproso-
rien enthielten, wie sie mÃ¶glicherweise in einer Stif-
tungsurkunde festgeschrieben waren. Vielmehr wiesen
die Bestimmungen einen deutlichen Praxisbezug auf. So
wurden beispielsweise StreitfÃ¤lle zwischen den Insas-
sen und das Verhalten von Leprosen in der Stadt geregelt.
Dort sollten sie keine GerÃ¼chte verbreiten, durch die
das Leprosorium ins Gerede hÃ¤tte geraten kÃ¶nnen.
Dies widersprach dem vielfach Ã¼berlieferten Verbot
fÃ¼r Leprose, eine Stadt zu betreten. In der Praxis galt
diese Vorschrift â zumindest in Trier â demnach offen-
sichtlich nicht.

AbschlieÃend stellte Uhrmacher fest, daÃ die vorge-
stellten Statuten wegen ihres deutlichen Praxisbezuges
mit consuetudines vergleichbar seien, die in einem Klos-
ter die Ordensregel ergÃ¤nzen. Gerade darin liege ihr be-

sonderer Wert fÃ¼r die Forschung des Alltagslebens in
Leprosorien.

Jutta Grimbach (Trier) referierte Ã¼ber Hospi-
talgrÃ¼ndungen des 15. und 16. Jahrhunderts in
den niederrheinischen Territorien und im Herzog-
tum Westfalen. Die in diesem Zeitraum bezeugten
FÃ¼rsorgeeinrichtungen wurden jeweils nach ihrer
Funktion und ihrer Verwaltungsstruktur untersucht, um
vor dem Hintergrund der sich wandelnden Einstellung
zu Armut und ArmenfÃ¼rsorge und der damit verbun-
denen obrigkeitlichen Normsetzungen mÃ¶gliche weg-
weisende VerÃ¤nderungen im Hospitalwesen aufzuzei-
gen. Dabei konnte als Ergebnis festgehalten werden, daÃ
zwischen 1500 und 1600 kaum GrÃ¼ndungen allgemei-
ner HospitÃ¤ler, wie sie in die vorangegangenen Jahr-
hunderten vollzogen wurden, nachzuweisen sind. Ne-
ben kleinen, Ã¼berwiegend von privater Hand getrage-
ner ArmenhÃ¤usern treten im 16. Jahrhundert erstmals
WaisenhÃ¤user und PesthÃ¤user auf. Eine solcherart
verÃ¤nderte FÃ¼rsorgepolitik schlug sich jedoch nur in
wenigen wirtschaftsstarken und in der Hospitalentwick-
lung bereits weit vorangeschrittenen StÃ¤dten nieder,
so daÃ man fÃ¼r den gesamten Untersuchungszeitraum
nicht von einer konsequenten Umsetzung der obrigkeit-
lichen Normen in die Praxis der ArmenfÃ¼rsorge spre-
chen kann.

Einen kenntnisreichen Einblick in die frÃ¼hneuzeitliche
ArmenfÃ¼rsorge und Sozialbeziehungen in der Stadt-
republik Hamburg gab Frank Hatje mit seinem Vor-
trag âDieser Stadt beste Maur undt WÃ¤lleâ. Aus-
gangspunkt fÃ¼r seine Darstellungen war eine Kri-
tik an etatistisch ausgerichteten Darstellungen der
FÃ¼rsorgeregelungen, die nach nachHatje zum einen die
MÃ¶glichkeiten frÃ¼hmoderner Staaten Ã¼ber-, zum
anderen die LeistungsfÃ¤higkeiten der Kommunen je-
doch unterschÃ¤tzten. In Erweiterung des Kommunalis-
muskonzeptes Blickles erscheint es Hatje vielmehr sinn-
voll, auf den komplexeren sozialwissenschaftlichen In-
stitutionenbegriff bei der Analyse des FÃ¼rsorgesystems
zurÃ¼ckzugreifen, da dieser Ansatz den Blick nicht nur
auf das VerhÃ¤ltnis von Norm und Praxis lenke, son-
dern ebenso auf dieWertorientierungen und Sinnvorstel-
lungen, aus denen heraus sich die Institutionalisierung
vollzieht. Am Beispiel des Hamburger Gast- und Kran-
kenhauses verdeutlichte Hatje wie sich in den Verhand-
lungen Ã¼ber neue Statuten im Jahr 1702 ein solcher
InstitutionalisierungsprozeÃ aus den Quellen herausle-
sen lÃ¤Ãt. Der Gedanke des Herkommens, des âGaben-
tauschesâ sowie die Vorstellung der Stadt als Heilsge-
meinschaft bildeten hier die drei zentralen Argumente
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fÃ¼r ein wohlgeordnetes Armenwesen. Die Einrichtung
der hamburgischen ArmenkÃ¤sten war nicht Ergebnis
stÃ¤dtischer Ratspolitik, sondern von den lutherischen
Kirchspielgemeinden selbstÃ¤ndig organisiert. Die Insti-
tutionalisierung der GotteskÃ¤sten war somit zugleich
Vehikel, die politische Partizipation der BÃ¼rger ge-
genÃ¼ber dem Rat zu stÃ¤rken. Die Reformation berei-
tete damit den Boden fÃ¼r eine sukzessive Verdichtung
der ArmenfÃ¼rsorge (fast alle 21 ArmenhÃ¤user wur-
den zwischen 1530-1630 gegrÃ¼ndet, eine Vielzahl der
Fundationen geht auf diese Zeit zurÃ¼ck, der Ausbau
des Heilig-Geist-Hospitals 1559, die GrÃ¼ndung eines
Waisenhausen nach 1595, die Einrichtung von Werk-
und ZuchthÃ¤usern 1622). Die aus der Praxis heraus
abgeleiteten Notwendigkeiten fÃ¼hrten nach Hatje in
viel stÃ¤rkerem MaÃ zu dieser verdichteten Institutio-
nalisierung als normative Erlasse. Des weiteren fÃ¼hrte
Hatje aus, daÃ es im weitesten Sinne Sozialbeziehungen
waren, die auf der Geberseite die ArmenfÃ¼rsorge all-
tagspraktisch verankerten. Die Anwendung des Gemein-
deprinzips nach der Reformation fÃ¼hrte vor allem zu
einer Ausgrenzung fremder Bettler. Am Beispiel der Ver-
pflegung der Spitalarmen im Beisein der Spender wurde
die Form und Praxis symbolischer Vergemeinschaftung
via ArmenfÃ¼rsorge deutlich. AbschlieÃend stellte Hat-
je fest, daÃ jedoch ein GroÃteil tatsÃ¤chlich geleisteter
UnterstÃ¼tzung quellenmÃ¤Ãig kaum zu erfassen sei,
da die Almosengaben allenfalls subsidiÃ¤ren Charak-

ter besaÃen. Meist wurden die FÃ¼rsorgeleistungen erst
nachgefragt bzw. vice versa erst dann gewÃ¤hrt, wenn
alle Selbsthilfepotentiale erschÃ¶pft waren.

Im Verlauf der AbschluÃdiskussion, die aus Zeitman-
gel leider etwas kÃ¼rzer ausfallen muÃte, konnte in an-
genehmer und entspannter AtmosphÃ¤re genau so en-
gagiert diskutiert werden, wie dies schon wÃ¤hrend der
gesamten Tagung der Fall gewesen war. Die Teilnehmer
betonten die Notwendigkeit, bei weiteren Untersuchun-
gen stÃ¤rker die vergleichende Perspektive in den Blick
zu nehmen. Trotz zahlreicher AnsÃ¤tze bereiteten die
Definitionen der Begriffe Arm und BedÃ¼rftig immer
noch Schwierigkeiten und weitere Forschungen zur in-
haltlichen KlÃ¤rung seien ebenso wÃ¼nschenswert, wie
eine stÃ¤rkere Betrachtung der unterschiedlichen Ent-
wicklungen in Stadt und Land. Das im Titel der Tagung
implizierte Spannungsfeld von Norm und Praxis erwies
sich zwar als konstruiert, aber dennoch als konstruktiv.
Sowohl die Norm als auch die Praxis sind als die zwei
Seiten einer Medaille, die sich ergÃ¤nzen und dabei die
KomplexitÃ¤t gesellschaftlicher RealitÃ¤t auch im Be-
reich der ArmenfÃ¼rsorge widerspiegeln, zwar analy-
tisch zu unterscheiden, aber bei allen Untersuchungen
immer gleichsam zu berÃ¼cksichtigen.

Eine Zusammenfassung der TagungsbeitrÃ¤ge ist in
einem Tagungsband geplant. Die Drucklegung des Ban-
des ist fÃ¼r Ende 2003 anvisiert.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
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